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1. AUFGABENSTELLUNG 

Im Rahmen der Erarbeitung eines integrierten Gesamtverkehrskonzepts soll ein nachhaltiges Nahmobilitäts-
konzept zur Förderung des Umweltverbundes und zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs er-
arbeitet werden. Der verbleibende notwendige Pkw-Verkehr soll durch entsprechende Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen verträglich abgewickelt werden. 

Basierend auf einer umfangreichen Bestandsaufnahme mit Defizit-Analyse sowie der Definition von Leitlinien 
und Zielen zur künftigen Entwicklung der Mobilität in Gräfelfing werden unter Beteiligung der Bürger, der 
Verwaltung sowie der relevanten bzw. aktiven Akteure / Arbeitsgruppen die Grundlagen des Nahmobilitäts-
konzepts erarbeitet. Die bereits umfangreich vorhandenen Datengrundlagen und Verkehrsuntersuchungen 
dienen als Grundlage zur Erarbeitung von Teilverkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsträger (motori-
sierter Individualverkehr (MIV), ruhender Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Rad- und Fuß-
verkehr) und von Mobilitätsangeboten, welche für die Gemeinde Gräfelfing zielführend erscheinen. Ziel ist 
dabei die Herausarbeitung von zügig umsetzbaren Einzelmaßnahmen mit unterschiedlichen Realisierungs-
horizonten. 

2. GRUNDLAGEN DES KONZEPTES 

Als Grundlagen für das Konzept dienen die umfangreichen Bestandsaufnahmen, Bürger- und Akteursbeteili-
gungen, Analysen und Leitlinien, die im Projektzeitraum im Rahmen des Mobilitätskonzeptes durchgeführt 
wurden. 

Im Folgenden werden diese in einer kleinen Zusammenfassung aufgelistet. Auf die jeweiligen Dokumente 
wird für Detailinformationen verwiesen. 

2.1 KICK-OFF ï AUFTAKTVERANSTALTUNG IM GEMEINDERAT 

Die Auftaktveranstaltung fand am Dienstag, den 27.11.2019 von 19.15 Uhr bis 21.30 Uhr im Rahmen einer 
Gemeinderatsitzung statt. Zu Beginn der Veranstaltung stellte Herr Ammerl von Obermeyer Planen + Bera-
ten GmbH seine Mitarbeiterin Frau Picha-Rank sowie die mitwirkende Firma team red Deutschland GmbH 
mit Herrn Kipp und Herrn Grimm vor. Im Anschluss wurden die Methodik des Mobilitätskonzeptes mit ihren 
vier Phasen (Datensichtung und Bestandsaufnahme, Konzeption der Maßnahmen, Umsetzung der Maßnah-
men und Monitoring) sowie der aktuelle Bearbeitungsstand von Phase 1 vorgestellt und allgemeine Fragen 
beantwortet. 

In Phase 1 und 2 ist die Mitwirkung verschiedener Akteure und Gruppen geplant, weshalb z.B. die Auftakt-
veranstaltung neben der Information des Gemeinderates auch als Workshop genutzt wurde. Nach einem Im-
pulsvortrag über den Wandel und die Zukunft der Mobilität von Herrn Kipp wurden in einem interaktiven Teil 
die Mitglieder des Gemeinderats gebeten sich mit den Auswirkungen der folgenden fünf Mobilitätszukunfts-
trends intensiv auseinander zu setzen: 

ü Demographischer Wandel 

ü Urbanisierung 

ü Alternative Kraftstoffe 

ü Sharing Economy (z.B. Car-Bike-Sharing) 

ü Mobility as a Service (Mobilitätsangebote) 



 

 

Stand: 06.03.2023 
Autor: Picha-Rank, Alisa 
M:\26770\2-Projekt\D-Bearbeitung\Bericht\Konzept\Gesamtverkehrskonzept_Gräfelfing_2023-04-18.docx Seite 11/110 

Version Endversion 

 

Im Zuge dessen sollten sie die Chancen und Risiken dieser Trends für Gräfelfing auf Moderationskarten 
schreiben und diese auf Stellwänden zuordnen. 

Zusammenfassend sehen die Teilnehmenden durchaus große Potenziale in den dargestellten Trends, es 
fällt ihnen jedoch derzeit noch schwer, sich vorzustellen, wie diese für die Gemeinde Gräfelfing genutzt wer-
den können.  

Die weiteren Ergebnisse des Workshops sind in einer separaten Dokumentation zusammengefasst [Inte-
griertes Gesamtverkehrskonzept für die Gemeinde Gräfelfing; Ergebnisse des Auftakt-Workshops mit den 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ï Gemeinde Gräfelfing ï; Stand 06.02.2020]. 

2.2 BESTANDSAUFNAHME MIT ANALYSE 

Zu Beginn wurde im Rahmen des integrierten Gesamtverkehrskonzeptes eine umfangreiche Bestandsauf-
nahme durchgeführt. Diese umfasst die Sichtung der bereits vorliegenden Datengrundlagen und die Erfas-
sung der städtebaulichen Merkmale, der bestehenden Infrastruktur des MIVs, des ruhenden Verkehrs, des 
Rad- und Fußgängerverkehrs und des ÖPNVs. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verkehrssicher-
heit der Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer des Gemeindegebietes. Eine Unfallanalyse gibt dabei Auf-
schluss über die Verkehrssicherheit im Gemeindegebiet. Zusätzlich wurde die Vernetzung der verschiede-
nen zentralen Orte durch Erreichbarkeitsanalysen für alle Verkehrsarten herausgearbeitet.  

Insgesamt zeigt die Bestandsanalyse vielseitige Potentiale sowie Konflikte im Gemeindegebiet Gräfelfing auf 
und ermöglicht dadurch eine Schwerpunktermittlung. Durch ihre geografische Lage, die Durchmischung aller 
Verkehrsarten sowie die hohe Frequentierung von Einkaufsverkehren (hohe Bedeutung der Nachversor-
gung) bildet die Bahnhofstraße das Zentrum der Gemeinde. Konflikte entstehen hier durch unklare Zuwei-
sung der Verkehrsflächen sowie durch Priorisierung des MIV-Verkehrs und des ruhenden Verkehrs. Vor dem 
Hintergrund der öffentlichen Diskussionen rund um die Bahnhofstraße sowie auf Grundlage der Ergebnisse 
der Parkraum- und Unfallanalyse wird in der weiteren Bearbeitung einer der Schwerpunkte auf die Bahnhof-
straße gelegt. Ein wichtiger Bestandteil ist hier die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs. Auch außerhalb der 
Bahnhofstraße zeigen sich Konflikt- bzw. Gefahrenstellen für den Fuß- und Radverkehr. Vor allem bei regio-
nalen und überregionalen Fahrradrouten, die mit dem Fußverkehr kombiniert werden, ist die richtige Füh-
rung der beiden Verkehrsarten für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und für die Attraktivität des Rad- 
und Fußwegenetzes entscheidend. Hier gilt es, Gefahrenstellen zu entschärfen und Lösungsmöglichkeiten 
zu erarbeiten. 

Die Herausarbeitung der Defizite unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten auf Grundlage der Bestands-
aufnahme sowie unter Einbezug der Ergebnisse der verschiedenen Akteursbeteiligungen dient als Grund-
lage für die Ausarbeitung der Teilkonzepte des Gesamtverkehrskonzepts für jede Verkehrsart. 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme mit Analyse sind dem Bericht āBestandsaufnahme im Rahmen des 
integrierten Gesamtverkehrskonzeptes ï Gemeinde Gräfelfing ïó [Stand: 11.02.2021] zu entnehmen.  
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2.3 BÜRGER:INNENBEFRAGUNG 

Die Ergebnisse der Bürger:innenbefragung sind der Prªsentation āErgebnisse der B¿rger:innenbefragungó 
[Stand: 18.06.2020] zu entnehmen. 

Folgende Rahmendaten können zusammengefasst werden: 

ü Grundgesamtheit: Bürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 80 Jahren in 
Privathaushalten in der Gemeinde Gräfelfing 

ü Stichprobe und Einladungsversand: 3.000 zufällig ausgewählte Bewohnerinnen und Bewohner 
(Einwohnermeldeamtstichprobe) 

ü Methode: Onlinebefragung 

ü Befragungszeitraum: vom 13.5. ï 30.05.2020 

ü Teilnehmer: 916 komplette Interviews Ą Ausschöpfungsquote: 30,5% 

ü Gewichtung der realisierten Stichprobe nach Geschlecht und Altersstruktur der Einwohnermelde-
amtstichprobe 

2.4 MITARBEITER:INNENBEFRAGUNG UND UNTERNEHMENSBEFRAGUNG 

Die Ergebnisse der Mitarbeiter:innenbefragung sind der Prªsentation āErgebnisse der Mitarbeiter:innenbefra-
gungó [Stand: 18.06.2020] zu entnehmen. 

Folgende Rahmendaten können zusammengefasst werden: 

ü Einladungsversand an rund 380 Gewerbebetriebe und Institutionen im Gemeindegebiet Gräfelfing 

ü Feldzeit: Februar 2020 

ü Teilnehmer: 532 komplette, ausgefüllte Fragebögen der Beschäftigten aus mindestens 66 Betrie-
ben / Institutionen (Näherungswert, da die Angabe des Betriebes / der Institution freiwillig erfolgte.) 

Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung sind der Prªsentation āErgebnisse der Unternehmensbefra-
gungó [Stand: 18.06.2020] zu entnehmen. 

Folgende Rahmendaten können zusammengefasst werden: 

ü Einladungsversand an rund 380 Gewerbebetriebe und Institutionen im Gemeindegebiet Gräfelfing 

ü Feldzeit: Februar 2020 

ü Teilnehmer: 31 Unternehmen / Institutionen nahmen teil, in denen ca. 1.000 Mitarbeiter arbeiten. 

2.5 WORKSHOP DER ORTSZENTREN 

Der Workshop fand am 06.10.2021 von 19.00 bis 21.30 Uhr statt. 

Eingeladen wurden sowohl Akteure (Einzelhandel, Inhaber von Arztpraxen, Kanzleien und sonstigen Dienst-
leistungsunternehmen), als auch Bürger, die im Bereich der Ortszentren ansässig sind. Insgesamt nahmen 
24 Personen an der Veranstaltung teil.  

Nach einer Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Köstler und einer kurzen Vorstellungsrunde begann der 
interaktive Teil des Workshops. Die Teilnehmenden wurden für die interaktiven Teile der Veranstaltung in 4 
Arbeitsgruppen unterteilt. Gruppe 1 befasste sich schwerpunktmäßig mit der Mobilität rund um den Jahn-
platz, die anderen drei Gruppen mit der Situation in der Bahnhofstraße. 
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Im Rahmen einer Präsentation stellten die beauftragten Firmen Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG 
und team red Deutschland GmbH den Stand der Analysen zu den Ortszentren vor, sodass diese Ergebnisse 
mit der Einschätzung der Teilnehmer gespiegelt werden konnten. Im letzten interaktiven Teil konnten die 
Teilnehmer in den Arbeitsgruppen Vorschläge für konkrete Maßnahmen entwickeln.  

Die Ergebnisse des Workshops wurden in einer separaten Dokumentation zusammengefasst [Workshop 
Ortszentren im Rahmen des integrierten Gesamtverkehrskonzeptes für die Gemeinde Gräfelfing; Stand: 
20.12.2021]. 

2.6 ARBEITGEBERWORKSHOP 

Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes fand am 13.10.2021 von 18.00 bis 20.30 Uhr ein Arbeitgeber-
workshop mit 8 Teilnehmenden statt. Geladen waren ansässige Arbeitgeber des Gemeindegebietes Gräfel-
fing.  

Nach einer Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Köstler und einer kurzen Vorstellungsrunde begann der 
interaktive Teil des Workshops. Dabei wurden von den Teilnehmern zunächst Stärken und Schwächen der 
Mobilität in Gräfelfing gesammelt.  

Im Rahmen einer Präsentation stellte die team red Deutschland GmbH den Stand der Analysen aus dem 
Integrierten Gesamtverkehrskonzept vor, die einen Bezug zur betrieblichen Mobilität haben. So konnten die 
Ergebnisse mit der Einschätzung der Teilnehmer gespiegelt werden.  

Anschließend wurden, auf Basis der Stärken und Schwächen, Ziele für die zukünftige Entwicklung der Mobi-
lität in Gräfelfing erarbeitet. Vor dem letzten Arbeitsschritt wurden mit einem Impulsvortrag von team red 
Best-Practice-Beispiele aus dem betrieblichen Mobilitätsmanagement vorgestellt. Im letzten interaktiven Teil 
konnten die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen Vorschläge für konkrete Maßnahmen entwickeln.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mobilität der Mitarbeiter nicht das zentrale Problemthema zu 
sein scheint, auch wenn an einigen Stellen Verbesserungspotenziale gesehen werden. Allgemein wünscht 
man sich eine Plattform zur Vernetzung der Betriebe in Gräfelfing, bei der u.a. auch Mobilitätsthemen disku-
tiert und Maßnahmen initiiert werden können.  

Die Ergebnisse des Workshops wurden in einer separaten Dokumentation zusammengefasst [Workshop Ar-
beitgeber im Rahmen des integrierten Gesamtverkehrskonzeptes für die Gemeinde Gräfelfing; Stand: 
22.12.2021). 

2.7 WORKSHOP SCHULEN 

Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes fand am 27.10.2021 von 18.00 bis 20.30 Uhr ein Workshop für 
die Schulen im Gemeindegebiet statt.  

Eingeladen wurden Vertreter der Gräfelfinger Schulen sowie der Kinderbetreuungseinrichtungen im Umfeld 
der Schulstraße bzw. des Schulzentrums Lochham. Insgesamt nahmen 16 Personen an der Veranstaltung 
teil.  

Nach einer Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Köstler und einer kurzen Vorstellungsrunde begann der 
interaktive Teil des Workshops. Die Teilnehmenden wurden dabei in drei Arbeitsgruppen unterteilt. Gruppe 1 
befasste sich mit der Mobilität rund um die Grundschule, die beiden anderen Gruppen mit der Situation am 
Schulzentrum Lochham. Die Teilnehmenden erarbeiteten Stärken und Schwächen der Mobilität und darauf 
aufbauend Ziele für die zukünftige Entwicklung.  

Im Rahmen eines Impulsvortrages stellte die team red Deutschland GmbH Best-Practice-Beispiele aus an-
deren Kommunen zum Mobilitätsmanagement an Schulen und Kindertagesstätten vor. 

Im letzten interaktiven Teil konnten die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen Vorschläge für konkrete Maßnah-
men entwickeln.  
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Die Ergebnisse des Workshops wurden in einer separaten Dokumentation zusammengefasst [Schulen im 
Rahmen des integrierten Gesamtverkehrskonzeptes für die Gemeinde Gräfelfing; Stand: 22.12.2021). 

2.8 INTERVIEWS 

Begleitend zum Gesamtverkehrskonzept wurden im Jahr 2021 insgesamt 6 Interviews mit wichtigen Akteu-
ren aus der Gemeinde Gräfelfing durchgeführt: 

ü Ordnungsamt der Gemeinde Gräfelfing 

ü Polizeiinspektion Gräfelfing / Planegg 

ü StattAuto München 

ü SixtShare 

ü Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) 

ü ADFC e.V. Gräfelfing 

Drei weitere Akteure waren angefragt, es kam aber leider kein Interview zustande. 

Die Gespräche waren allesamt freundlich und konstruktiv. Die Situation in der Gemeinde wurde insgesamt 
eher pragmatisch eingeschätzt. Es wurden kleine Problembereiche und Ideen für die zukünftige Entwicklung 
angesprochen, nur in Ausnahmefällen ging es um große Themen und Maßnahmen. Erwartungsgemäß wa-
ren die ĂHot-Spotsñ: 

ü Bahnhofstraße 
ü Pasinger Straße / Würmtalstraße 
ü Knotenpunkt Pasinger Straße / Lochhamer Straße 

Aus den Interviews gingen eine große Anzahl an konkreten Verbesserungsvorschlägen hervor, die im Zuge 
der Konzeptentwicklung bewertet und ggf. aufgegriffen wurden.  

Ausdrücklich gelobt wurde von allen Interviewten die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde (Ver-
waltung und Gemeinderat), die grundsätzlich ein offenes Ohr für die Anliegen der Akteure hat und sich aktiv 
um Lösungen bemüht. Manche Themen gestalten sich jedoch schwierig, da über die Gemeindeverwaltung 
hinaus zahlreiche weitere Akteure (u.a. Nachbarkommunen, Staatliches Bauamt, Landkreis, MVV) eingebun-
den werden müssen. 

Nachfolgend sind die zentralen Aussagen der Interviews zusammengefasst. Die Details sind in den jeweili-
gen Protokollen der Interviews zu finden. 

MIV 

Die Straßen in den Wohngebieten sind oft relativ schmal. Daher werden die Gehwege zum Teil zugeparkt 
oder die Restbreite der Straße ist nicht mehr ausreichend, insbesondere für Einsatzfahrzeuge. 

Zum Teil entstehen Schleichverkehre durch die Wohngebiete, wenn auf der Pasinger Straße Stau ist. 

Radverkehr 

Der Radverkehr wird von den Entscheidungsträgern inzwischen als wichtiges Element der Mobilität in Gräfel-
fing verstanden. Es wurden einige Verbesserungen auf den Weg gebracht, u.a. im Zuge der (angestrebten) 
Mitgliedschaft Gräfelfings in der AGFK. Insgesamt herrscht ein gutes Fahrradklima.  

Nach Aussage einiger Akteure ist es jedoch nach wie vor schwierig Verbesserungen für den Radverkehr zu 
erreichen, wenn die Maßnahmen zu Lasten des MIVs gehen. 

Regional sollten die Radrouten in Richtung Starnberg, U-Bahnhof Martinsried und Freiham ausgebaut wer-
den.  

In der Stellplatzsatzung Gräfelfings wurden Stellplätze für Fahrräder nicht geregelt. Bauherrn sollten zu at-
traktiven Abstellanlagen verpflichtet werden.  
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ÖPNV 

Es existiert bereits ein Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2020, der nun schrittweise umgesetzt wird. Wichtige 
Themen sind u.a. die Busbeschleunigung und der barrierefreie Ausbau der Haltestellen.  

Es sind zwei Expressbuslinien in der Planung (von Pasing über den Lochhamer Schlag nach Martinsried und 
von Aubing über Gräfelfing nach Martinsried). 

Das ÖPNV-Angebot ist in Gräfelfing bereits auf einem hohen Niveau. Problematisch sind die häufigen Ver-
spätungen und die geringe Zuverlässigkeit des Angebotes.  

Car-Sharing 

Die bestehende Station von StattAuto am Rathaus mit 4 Fahrzeugen läuft gut. Als weiterer Standort wäre 
potenziell der S-Bahnhof Lochham geeignet. Für weitere neue Standorte wäre eine intensive Unterstützung 
der Kommunikation durch die Gemeinde hilfreich. Wünsche der Bürger:innen zu neuen Standorten an die 
Gemeinde sollten an StattAuto weitergegeben werden. 

Gerade für Elektrofahrzeuge wäre eine Anschubfinanzierung durch die Gemeinde eine große Hilfe. Auch die 
Verwaltung der Gemeinde könnte das Angebot intensiver nutzen. 

Die wichtigsten Bereiche für Sixt Share sind die beiden S-Bahnhöfe und der östliche Teil der Bahnhofstraße. 
Die Pilotphase des Angebotes ist positiv verlaufen. 

Bahnhofstraße 

Die Bahnhofstraße ist von einer hohen Nutzungs- und Verkehrsdichte geprägt. Dies ist auch ein Problem für 
den Busverkehr, da die Pünktlichkeit durch stockenden Verkehr und Parken in zweiter Reihe durch Liefer-
fahrzeuge beeinträchtigt wird.  

Es gibt häufig Konflikte zwischen Fußverkehr und Radverkehr (āAngebotsstreifenó) aber auch zwischen MIV 
und Radfahrenden auf der Straße (durch angebliche Benutzungspflicht des āAngebotstreifensó). Verschie-
dene Faktoren führen zu einer auffällig hohen Anzahl an Unfällen, insbesondere die Senkrechtparker und 
das Parken in zweiter Reihe durch Lieferdienste.  

Unsicherheit besteht auch im Bereich des ĂShared Spaceñ vor dem Rathaus aufgrund fehlender Querungs-
hilfen, hohen Geschwindigkeiten und einer Ăgef¿hlten Vorfahrtñ. Faktisch passieren dort aber nur wenige Un-
fälle.  

In den Interviews gab es gelegentliche Forderungen nach einer kompletten Umgestaltung der Bahnhof-
straße, um den Verkehr weiter zu beruhigen und mehr Platz für die Erhöhung der Aufenthaltsqualität zu 
schaffen. 

Gewerbegebiet 

Im Gewerbegebiet herrscht allgemein hoher Parkdruck. Dies führt zum Teil zu Behinderungen, da Kreu-
zungsbereiche schlecht einsehbar sind oder Haltestellen des ÖPNV zugeparkt werden.  

Es gibt dort eine gewisse Häufung von Unfällen, insbesondere durch die Missachtung der Vorfahrt. 

Das Busangebot wurde bereits stark ausgebaut. Ergänzungen durch Expressbus in Richtung Pasing, Aubing 
und Martinsried sind in der Planung. Weitere Taktverdichtungen der bestehenden Buslinien sind ebenfalls 
geplant. 

Grundschule Gräfelfing / Schulzentrum Lochham 

Es gibt gelegentlich rücksichtsloses Verhalten von ĂEltern-Taxisñ im Bereich der Schulen. Insgesamt kann 
aber eine Häufung von Unfällen festgestellt werden. Es sollten Aktion gestartet werden, dass Kinder zumin-
dest die letzten Meter zu Fuß gehen sollen. 
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2.9 STRUKTURELLE ENTWICKLUNGEN 

Folgende strukturelle Entwicklungen werden in den Teilkonzepten berücksichtigt: 

- Neubau der Schwimmhalle in der Adalbert-Stifter-Straße  
- Kommunale Entlastungsstraße (Gemeinderatsbeschluss 25.09.2018) 
- Heitmeiersiedlung: Verlegung der Bushaltestellen, Umgestaltung Knotenpunkt Turmairstraße, Bau 

der Brücke über die Würm mit Querungshilfe über die Pasinger Straße  
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3. LEITLINIEN DES KONZEPTES 

Im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes fand der Leitlinienworkshop mit den Gemeinderatsmitglie-
dern am 09.02.2022 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Geladen waren alle Gemeinderatsmitglieder.  

Nach einer Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Köstler wurden die Ergebnisse der Klausurtagung vom 
Januar 2018 in Erinnerung gerufen. Danach startete der interaktive Teil des Workshops. Dabei wurden von 
den Teilnehmern zunªchst Visionen f¿r ĂGrªfelfing im Jahr 2035ñ beschrieben. 

Im darauffolgenden zweiten interaktiven Teil wurden konkrete Ziele für die Mobilität in Gräfelfing entwickelt. 
Die darauf aufbauenden, übergeordneten Leitlinien für die Mobilität in Gräfelfing wurden im dritten interakti-
ven Teil diskutiert, ergänzt und anschließend von den Teilnehmenden priorisiert.  

Der Leitlinienworkshop ist im Dokument ,Leitlinien-Workshop mit dem Gemeinderat im Rahmen des integrie-
ren Gesamtverkehrskonzepts für die Gemeinde Gräfelfingó [Stand: 10.03.2022] zusammengefasst. 

Die Leitlinien sollen über viele Jahre hinweg einen Kompass für die langfristige Mobilitätsentwicklung in 
Gräfelfing bieten. Sie sollen von einer möglichst hohen Akzeptanz bei der Bevölkerung, den Akteuren in der 
Gemeinde und in den politischen Gremien getragen werden. Ziele und konkrete Maßnahmen, die in den 
nächsten Jahren diskutiert und verabschiedet werden, sollen daraufhin überprüft werden, ob sie mit den Leit-
linien im Einklang stehen.  

Die Mitglieder des Gemeinderats haben intensiv und diszipliniert mitgearbeitet, sodass in dieser kurzen Zeit 
wichtige Ergebnisse erzielt werden konnten. Es ist dabei gut gelungen, über die aktuell drängenden Fragen 
hinaus den Blick weit in die Zukunft zu richten. Das Ergebnis ist ein Set von Leitlinienvorschlägen, das viel-
fältige Aspekte der Mobilität abdeckt. Durch die Priorisierung am Ende des Workshops wurde sichtbar, wel-
che Themen für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von höchster Bedeutung sind: Mobilitätsversuche, 
Nahversorgung, Fuß- und Radverkehr sowie Verkehrsberuhigung und Gemeinschaft. 

Die konsolidierte Fassung der Leitlinien wurde anschließend dem Gemeinderat als Beschlussvorlage zur 
Diskussion und Abstimmung vorgelegt. 

Folgende Leitlinien wurden im Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität (UEM) am 17.03.2022 und im Ge-
meinderat am 29.03.2022 verabschiedet: 

1. Gräfelfing schafft Raum für Experimente. Neue Mobilitäts-Ideen sollen getestet und aus den Ergeb-
nissen der Pilotprojekte gelernt werden.  

Erläuterung: Die tatsächlichen Auswirkungen von Veränderungen werden für die Bürger:innen oft erst 
dann greifbar, wenn man diese im eigenen Umfeld erleben kann. Deshalb soll die Gemeinde Gräfel-
fing mutig vorangehen und neue Dinge, ggf. auch temporär und kleinräumig, ausprobieren. Was sich 
bewährt, kann langfristig und im größeren Maßstab etabliert werden.  

2. Gräfelfing ist ein Ort der kurzen Wege. Wichtige Einrichtungen der Nahversorgung und soziale 
Treffpunkte sollen in allen Ortsteilen fußläufig erreichbar sein.  

Erläuterung: Die wohnortsnahe Verfügbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, sozialen Treffpunkten, Kin-
derbetreuungseinrichtungen, Arbeitsplätzen etc. reduziert nicht nur das Verkehrsaufkommen. Sie er-
höht auch die Attraktivität der Ortsteile und fördert lebendige Straßenräume. Die Gemeinde Gräfelfing 
unterstützt eine entsprechende Nutzungsmischung in den bestehenden Quartieren und bei neuen Er-
schließungen.  

3. Die Verkehrsteilnehmenden begegnen sich in Gräfelfing auf Augenhöhe. Der Verkehrsraum soll 
fair auf alle Verkehrsarten verteilt werden.  

Erläuterung: Bei Planung und Bau insbesondere neuer Verkehrsanlagen soll eine gerechte Verteilung 
von Flächen auf die verschiedenen Verkehrsträger angestrebt werden. In der Vergangenheit häufig 
benachteiligte Verkehrsteilnehmer:innen, wie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen, sollen künftig 
mehr Raum erhalten.  
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4. In Gräfelfing sollen sensible Bereiche wie Wohngebiete so weit wie möglich verkehrsberuhigt wer-
den. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) soll auf das übergeordnete Straßennetz konzentriert 
werden.  

Erläuterung: Insbesondere der motorisierte Durchgangsverkehr, aber auch der Gräfelfinger Ziel- und 
Quellverkehr, sollen durch geeignete Maßnahmen reduziert und der verbleibende MIV auf geeigneten 
Sammelstraßen gebündelt werden. Schleichverkehre sollen vermieden werden. 

5. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wesentliches Element des Umweltverbundes 
und der Mobilität in Gräfelfing. Er soll eine zuverlässige, zügige, bequeme und einfach nutzbare Mo-
bilitätsoption für alle Bevölkerungsgruppen sein. 

Erläuterung: Der ÖPNV ist eine zentrale Säule der Verkehrsentwicklung, sowohl im lokalen als auch 
im regionalen Kontext. Das Angebot soll für verschiedene Zielgruppen (Bürger:innen, Berufspend-
ler:innen, Schüler:innen und Auszubildende etc.) attraktiv sein. Dafür müssen die Netzabdeckung, die 
Taktungen und die Tarife optimiert werden.  

6. Die Gemeinde begeistert ihre Bürger:innen für nachhaltige Mobilität. Mit geeigneten Kampagnen 
sollen verschiedene Zielgruppen, z.B. Bürger:innen, Berufspendler:innen und Schüler:innen, dazu 
motiviert werden, neue Mobilitätsoptionen auszuprobieren.  

Erläuterung: Viele Mobilitätsangebote sind erklärungsbedürftig. Funktionsweise und mögliche individu-
elle Vor- und Nachteile erklären sich nicht von selbst. Die Gemeinde informiert daher umfassend und 
zielgruppengerecht über alle Mobilitätsoptionen. Für Kinder und Jugendliche sollen geeignete Formate 
der Mobilitätsbildung etabliert werden. 

7. Eine zukunftsfähige Mobilität kann nicht allein von der Gemeinde Gräfelfing geplant und umge-
setzt werden. Die Gemeinde arbeitet daher intensiv mit den benachbarten Kommunen sowie lokalen 
und regionalen (Mobilitäts-)Akteuren zusammen. 

Erläuterung: Die Gemeinde Gräfelfing ist eingebettet in ein regionales Verkehrssystem. Viele Heraus-
forderungen müssen daher gemeinsam mit weiteren Akteuren gelöst werden, z.B. den benachbarten 
Kommunen, dem Landkreis München oder dem MVV. Die Gemeinde Gräfelfing bringt sich aktiv in 
diese Planungsprozesse ein. 

8. Die Mobilität ohne eigenen Pkw soll gestärkt und die Rahmenbedingungen für den Fuß- und Rad-
verkehr kontinuierlich verbessert werden.  

Erläuterung: Die Wege innerhalb der Gemeinde Gräfelfing sind ideal geeignet, um zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zurückgelegt zu werden. Auch viele Wege zu den benachbarten Kommunen lassen sich 
problemlos mit dem Fahrrad oder einem Pedelec bewältigen. Neben den Gräfelfinger Bürger:innen 
sollen die Maßnahmen insbesondere auch Betriebe, Berufspendler:innen oder Schulen einbeziehen. 

9. Die Gemeinde Gräfelfing steht neuen, alternativen Mobilitätsangeboten, Technologien und An-
triebsarten aufgeschlossen gegenüber. 

Erläuterung: Zahlreiche Trends wie Digitalisierung, Sharing-Economy und Elektrifizierung der An-
triebssysteme deuten darauf hin, dass ein tiefgreifender Wandel der Mobilität stattfinden wird und 
zahlreiche neue Angebote zur Verfügung stehen werden. Die Gemeinde Gräfelfing beobachtet diese 
Entwicklungen, um frühzeitig Chancen zu ergreifen und Risiken zu minimieren.  

10. Alle Bevölkerungsgruppen sollen in Gräfelfing objektiv und subjektiv sicher unterwegs sein kön-
nen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist ein positives Miteinander aller Verkehrsteilnehmen-
den. 

Erläuterung: Das bereits vorhandene hohe Sicherheitsniveau in Gräfelfing soll weiter ausgebaut wer-
den. Doch gerade für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fuß- und Radverkehr, ÖPNV) ist 
auch das subjektive Sicherheitsgefühl von hoher Bedeutung, gerade in den Abendstunden oder in Be-
zug auf Schulwege. Darüber hinaus sollen Maßnahmen ergriffen werden, die einen freundlichen und 
sicheren Umgang der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden unterstützen. 



 

 

Stand: 06.03.2023 
Autor: Picha-Rank, Alisa 
M:\26770\2-Projekt\D-Bearbeitung\Bericht\Konzept\Gesamtverkehrskonzept_Gräfelfing_2023-04-18.docx Seite 19/110 

Version Endversion 

 

4. TEILKONZEPT ï RADINFRASTRUKTUR  

4.1 ZIELSETZUNGEN FÜR DAS RADWEGENETZ 

Als Basis für die Konzeption der Radinfrastruktur dienen die Erkenntnisse der zuvor aufgeführten Doku-
mente. Daraus werden Zielsetzungen für die Gestaltung des zukünftigen Angebotes für den Radverkehr er-
arbeitet. Dabei werden aktuelle Regelwerke und rechtlichen Vorgaben berücksichtigt.  

Die nachfolgenden Zielsetzungen stellen übergeordnete Planungsgrundsätze dar, die im Rahmen des Rad-
verkehrskonzeptes berücksichtigt werden sollen. Generell beziehen sie sich auf die Netzplanung und Rou-
tenführung sowie auf die Weggestaltung: 

ü Entwicklung eines differenzierten und durchgängigen Alltagsnetzes für Radfahrende. Dabei soll das 
Radroutennetz in verkehrsberuhigten Straßen und Nebenstraßen weiterentwickelt und Querungen 
über Hauptverkehrsstraßen geschaffen werden. 

ü Ausarbeitung eines attraktiven Radwegenetzes mit Verbindungen zum Freizeitradwege- und Rad-
wanderwegenetz. 

ü Führung des Radverkehres in einem verkehrssicheren Radwegenetz durch auffällige Markierungen 
und Piktogramme in Kreuzungsbereichen und Querungen sowie Schaffung von durchgehender Be-
leuchtung der Fahrradstrecken im Stadtgebiet zur Erhöhung der Sicherheit. 

ü Schaffung von sicheren, wettergeschützten sowie ausreichenden Fahrradabstellanlagen an öffentli-
chen Einrichtungen und zentralen Orten sowie an wichtigen Zielen im Gemeindegebiet. 

ü Sichere Führung des Schülerradverkehres von Wohngebieten zu den Schulen und zurück. 
ü Ausweitung der Tempo-30-Zonen in den Erschließungsstraßen zur flächendeckenden Führung des 

Radverkehres auf der Fahrbahn. 
ü Aufrechterhaltung der Durchlässigkeit des Radverkehres bei Errichtung von Einbahnstraßen zur Ver-

meidung von großen Umwegen. 
ü Lückenlose Alltags- und Freizeitradwegweisung zur Information.  

Zur Umsetzung der Zielsetzungen stehen als Grundlage die Empfehlungen zur Planung von Radverkehrsan-
lagen sowie deren Entwurf und Betrieb [Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), FGSV, 2010] zur 
Verfügung. Anzumerken ist hierbei, dass laut Radverkehrshandbuch Radlland Bayern der Obersten Baube-
hörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern [2011] die ERA bei Neubau und wesentliche Änderun-
gen von Radverkehrsanlagen anzuwenden ist. Für den Altbestand wird die Anwendung der ERA empfohlen, 
sodass schrittweise eine Anpassung an die Anforderungen erfolgen kann. Bei Bestandstraßen ist daher die 
Anwendung der Empfehlungen auf ihre Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit zu prüfen. Wichtige Planungs-
grundlagen des Radverkehrs sind dem Kapitel 4.4 zu entnehmen. 

4.2 ENTWICKLUNG DES ZIELROUTENNETZES 

4.2.1 GRUNDLAGEN DES ZIELROUTENNETZES 

Die Verkehrswege des Radverkehres werden gemªÇ RIN 2008 ĂRichtlinien f¿r integrierte Netzgestaltungñ in 
zwei Kategoriengruppen unterschieden: Kategoriengruppe AR und IR. Die Kategoriengruppe AR bezeichnet 
dabei Verkehrswege außerhalb bebauter Gebiete, IR Radwege innerhalb bebauter Gebiete. Des Weiteren 
werden die Verkehrswege nach ihrer Verbindungstufe (I bis V) kategorisiert. Die folgende Tabelle zeigt die 
Verknüpfungsmatrix zur Ableitung von Verkehrswegekategorien für den Radverkehr. 
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Tabelle 1: Verknüpfungsmatrix zur Ableitung von Verkehrswegekategorien für den Radverkehr 

Die Kategorisierung des Bestandnetzes dient als Grundlage zur Entwicklung des Netzkonzeptes. 

Die Anforderungen an die Verkehrswege für den Alltagsradverkehr und den touristischen Radverkehr unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer Ansprüche an das Radwegenetz. Für den Alltagsradverkehr werden Verbin-
dungs- und Erschließungsfunktionen vorrangig entscheidend, für den touristischen Radverkehr ist im Gegen-
satz dazu die Aufenthaltsqualität (Attraktivität der Wegeführung) der Wege maßgebend [RIN 2008]. Unab-
hängig von den Radverkehrsarten sollten die Straßenzüge im Radwegenetz in beide Fahrtrichtungen für den 
Radverkehr freigegeben sein. Dabei ist auf gute Befahrbarkeit für alle Fahrradtypen, sichere Überquerungs-
hilfen von Hauptstraßen und an Kreuzungen sowie auf eine konsistente, nachvollziehbare und schnell er-
kennbare Führung im kompletten Gemeindegebiet zu achten. Ortszentren nehmen dabei mit einem hohen 
Rad-, Fuß- und Kfz-Verkehrsaufkommen und gleichzeitigem Anstreben einer hohen Aufenthaltsqualität eine 
Sonderstellung ein.  

Zur Entwicklung des Zielnetzes werden die Netzanforderungen gemäß ERA 2010 und RIN 2008 unter Be-
achtung der örtlichen Gegebenheiten herangezogen. Dabei werden in einem ersten Schritt die vorhandenen 
und zukünftigen Quell- und Zielpunkte (Wohngebiete, Bildungseinrichtungen, Haltestellen öffentlicher Ver-
kehrsmittel, etc.) in der Gemeinde Gräfelfing ermittelt.  

Im Hauptort können 5 wichtige Quell- und Zielorte aufgelistet werden: 

ü Zentrum Rathaus 
ü Zentrum Bahnhofstraße 
ü Zentrum Lochham 
ü Schulzentrum Lochham 
ü Gewerbegebiet 

Zwischen den Quell- und Zielpunkten ergeben sich gemäß ERA 2010 Luftlinien bzw. Wunschlinien, die zur 
Erarbeitung eines lückenlosen Radroutennetzes beitragen. Unter Berücksichtigung von Barrieren und 
Zwangspunkten können mögliche Bündelungen oder auch Verflechtungen von Radwegen ermittelt und dar-
aus erste Ansätze für ein Zielnetz gefolgert werden.  
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Die Luftlinien / Wegeverbindungen oder auch Verflechtungen zwischen den Quell- und Zielpunkten zeigen 
die Hauptverbindungen des Radverkehres im Gemeindegebiet auf. Die Luftlinien sind in folgender Abbildung 
(siehe auch Anlage 01) dargestellt. Die überörtlichen Beziehungen wurden dabei ebenfalls berücksichtigt. 

 

Abbildung 1: Übergeordnete Luftlinienverbindungen des Radverkehrs ï Verflechtungen 

Zur Ermittlung des flächendeckenden Radroutennetzes werden die Verflechtungen und Wegverbindungen 
auf das vorhandene Straßen- und Wegenetz umgelegt. Gemäß ERA 2010 werden die Elemente des Netzes 
(Verfügbare Strecken) auf der Grundlage ihrer Verbindungsfunktion und unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Verflechtungspotenziale sowie weiteren Randbedingungen (Topografie, Netzkategorien, Sied-
lungsstruktur) den Straßenzügen zugeordnet. Daraus ergeben sich die Wegeverbindungen vom Zentrum zu 
den umliegenden Wohngebieten, den zentralen Orten und den Bildungseinrichtungen.  
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Zur Entwicklung und Überprüfung des Zielnetzes wird das heutige Radwegenetz des Hauptortes herangezo-
gen (siehe Anlage 02). 

 

Abbildung 2: Bestandsaufnahme der Radinfrastruktur mit Verflechtungen des Radverkehrs 

Es zeigt sich, dass die direkten Verbindungen der Quell- und Zielpunkte des Radverkehres durch die Würm, 
die S-Bahnstrecke sowie durch die A 96 unterbrochen werden. Diese Rahmenbedingungen spielen eine 
wichtige Rolle in der Entwicklung des Radverkehrskonzeptes, da für bestimmte Relationen immer gewisse 
Umwege in Kauf genommen werden müssen. 

Das heutige Radwegenetz zeigt keine direkten Netzlücken auf, jedoch wird Handlungsbedarf hinsichtlich der 
verfügbaren Breiten der Wege gesehen. Zusätzlich zeigt die Analyse Potentiale (auch durch strukturelle Ent-
wicklungen) für attraktive Alternativrouten auf. Des Weiteren sollte ein Augenmerk auf den Querungsanlagen 
sowie auf der Verkehrssicherheit liegen. 
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4.2.2 ZIELROUTENNETZ ï KONZEPT 

Nachstehende Abbildung zeigt das Zielroutennetz des Radverkehrs der Gemeinde (siehe Anlage 03) unter 
Berücksichtigung der Defizite der Bestandsanalyse sowie der Ergebnisse aller Akteursbeteiligungen.  

 

 

Abbildung 3: Zielroutennetz des Radverkehrs  

Das Zielnetz des Radverkehrs gliedert sich dabei grundsätzlich in zwei hierarchische Ebenen: Hauptrouten-
netz und Nebenroutennetz. Das Hauptroutennetz entspricht den Hauptachsen des Radverkehrs und bildet 
durch die Verknüpfung der Quell- und Zielpunkte des Radverkehres (hauptsächlich öffentliche Einrichtun-
gen) das Hauptnetzelement. Für das potenziell hohe Radverkehrsaufkommen auf den Hauptrouten soll ein 
weitestgehend störungsfreies und verkehrssicheres Fahren ermöglicht werden. Dabei hängt die Führung des 
Radverkehres von der Kfz-Belastung der Straße sowie der Straßenkategorie ab, sodass im Teilkonzept Rad-
verkehr die heutigen und zukünftigen (vorgeschlagenen) Geschwindigkeitsbereiche mit abgebildet werden. 
Das Nebenradroutennetz oder auch Erschließungsnetz verbindet mit ergänzenden Nebenrouten das 
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Hauptroutennetz. Es wird versucht, den Radverkehr in Tempo-30-Zonen bzw. in Langsamfahrstraßen zu 
führen, da hier im Gegensatz zu viel befahrenen Hauptstraßen eine Führung des Radverkehrs auf der Fahr-
bahn möglich ist. Ein lückenloses Zielnetz wird so durch ein geschlossenes Tempo-30-Zonengebiet und ver-
bindende Radwege möglich. 

Anzumerken ist, dass die definierten Haupt- und Nebenrouten die Grundlage für die Beschilderung der Rad-
routen bilden. Die Beschilderung der Routen dient vor allem dem nicht ortskundigen Radverkehr. Es ist nicht 
auszuschließen, dass ortskundige Radfahrende andere Routen bevorzugen / andere Routen fahren, um an 
ihre persönlichen Zielorte zu gelangen. Hierzu dienen die flächenübergreifenden Tempo-30-Zonen. 

Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Zielradroutennetz zu erreichen werden im anschließenden 
Kapitel erläutert.  

4.3 MAßNAHMEN DER RADINFRASTRUKTUR ï RADWEGENETZ  

Für die Erstellung eines lückenlosen Radwegenetzes dient das Zielradroutennetz als Grundlage. Dabei wird 
das heutige Radwegenetz mit dem Zielradroutennetz verglichen und eine Defizitanalyse durchgeführt.  

Als weitere Basis dient die Bestandsauf-
nahme mit Analyse. Hier wurden bereits 
Potentiale herausgearbeitet, die im Kon-
zept Berücksichtigung finden. Des Weite-
ren werden die Ergebnisse der Akteursbe-
teiligungen herangezogen, aus verkehrs-
planerischer Sicht bewertet und entspre-
chend eingearbeitet.  

Die Abbildungen zeigen das Radroutennetz 
mit Maßnahmen der Radinfrastruktur zur 
Umsetzung des Radkonzeptes (Zielradrou-
tennetzes) sowie separat die Legende 
(siehe Anlage 04). 

 

Abbildung 4: Legende Radwegenetz im Konzept mit Maßnahmen 
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Abbildung 5: Radwegenetz im Konzept mit Maßnahmen 

Für das Radwegenetz sind die Tempo-30-Zonen von großer Bedeutung, da mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h der Radverkehr gemäß ERA 2010 auf der Fahrbahn geführt werden kann. In Gräfelfing sind be-
reits in den Wohngebieten flächendeckende Tempo-30-Zonen sowie verkehrsberuhigte Bereiche errichtet, 
sodass hier keine Erweiterungen erforderlich sind. In der Bestandsaufnahme wurden vermehrt Unfälle im 
Gewerbegebiet zwischen Rad und Kfz-Verkehr vermerkt. So ist eine Temporeduzierung für das Hauptrou-
tennetz im Gewerbegebiet durch eine Einführung einer Tempo-30-Einzelanordnung für mehr Verkehrssi-
cherheit erforderlich. Als Ergänzung kann in der Rottenbucher Straße die Geschwindigkeit von 40 km/h auf 
30 km/h gesenkt werden, um hier dem Radverkehr die Fahrt auf der Fahrbahn zu ermöglichen. Derzeit ist 
entlang der Rottenbucher Straße ein Gehweg mit Freigabe des Radverkehrs auf dem Gehweg vorgesehen 
(Fahren mit Schrittgeschwindigkeit). Hier wird von den Bürger:innen laut der Akteursbeteiligung eine Aufhe-
bung der Freigabe des Radverkehrs auf dem Gehweg gewünscht, da die Regelung für die Verkehrsteilneh-
mer in diesem Bereich nicht eindeutig ist. Womöglich spielt hier das fehlende Wissen eine entscheidende 
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Rolle. Durch die Freigabe sind viele Kfz-Führer der falschen Meinung, dass der Radfahrende verpflichtend 
auf dem Gehweg zu fahren hat. Dies steht ihm gemäß StVO jedoch frei.  

Zudem sind im Konzept vier Fahrradstraßen angedacht: 

ü Stefanusstraße 
ü Alte Pasinger Straße 
ü Adalbert-Stifter-Straße 
ü Max-Bruch-Straße 

In der Stefanusstraße wird der heutige verkehrsberuhigte Bereich (Radfahrer müssen sich hier an die Ge-
schwindigkeit der Fußgänger anpassen) entlang der überregionalen Radroute zu einer Fahrradstraße umge-
wandelt. Ebenfalls im Zuge der Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs wird am Schulzentrum 
in der Adalbert-Stifter-Straße (Die Thematik des Bringer-Holer-Verkehrs wird in Kapitel 12.3.3 behandelt). 
sowie in der Alten Pasinger Straße eine Fahrradstraße vorgeschlagen. Diese Maßnahme steht im Zusam-
menhang mit der Schaffung einer Fuß- und Radverbindung zwischen Pasinger Straße und Paul-Diehl-Park 
sowie der Verlegung der Bushaltestellen und der Schaffung einer Querungsmöglichkeit an der Pasinger 
Straße (siehe auch Kapitel 8.1). Der heutige verkehrsberuhigte Bereich in der Max-Bruch-Straße soll auf-
grund der Überlegungen zur Radschnellverbindungen zwischen Martinsried ï Gräfelfing ï Planegg zu einer 
Fahrradstraße ausgebildet werden [LHM Vertiefte Machbarkeitsstudie für eine radiale Radschnellverbindung 
von der Münchener Innenstadt nach Starnberg; Stand 10/2020]. 

Für die Bahnhofstraße West (zw. Rottenbucher Straße und Rathaus) ist ein verkehrsberuhigter Geschäftsbe-
reich mit Umgestaltung des Straßenraumes vorgesehen (siehe Kapitel 7 Umgestaltung Bahnhofstraße). 
Auch am Jahnplatz mit Beginn an der Lochhamer Straße einschließlich dem Bereich vor dem heutigen Al-
ten- und Pflegeheim soll ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich entstehen. So wird in diesen Bereichen 
der nicht motorisierte Individualverkehr gefördert und der Radverkehr kann auf der Straße verkehrssicherer 
geführt werden. Die Engstellen der jeweiligen S-Bahnunterführungen stellen damit keine Problematik mehr 
dar. In der heutigen Bahnhofstraße ist ein nicht benutzungspflichtiger āAngebotsstreifenó für den Radverkehr 
durch gelbe Bepflasterung vorhanden, der für alle Verkehrsbeteiligten nicht eindeutig bzgl. der Benutzung 
ist. So wird für die Übergangszeit bis zur Einführung des verkehrsberuhigten Bereichs empfohlen, dass dem 
MIV klar aufgezeigt wird, dass der Radverkehr auf der Fahrbahn fahren darf.  

Zur weiteren Attraktivitätssteigerung wird im Konzept die Instandhaltung bzw. Ertüchtigung von bestehenden 
Fuß- und Radverbindungen vorgesehen. Die Oberflächenertüchtigung sieht dabei nicht unbedingt eine As-
phaltierung der Wege vor, sondern eine Erneuerung der heutigen Oberflächen zur Sicherung der Befahrbar-
keit. Auch das Zurückschneiden von Gewächsen zur Freihaltung der Wege kann zur Verbesserung der 
Wege beitragen. Beispielhaft ist sind hier die Wege entlang der S-Bahngleise (westlich und östlich) hervor-
zuheben.   
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Nachstehende Abbildungen zeigen den Unterschied zwischen gepflegten und ungepflegten Fuß- und Rad-
wegen auf. 

   

Abbildung 6: Gemeinsame Fuß- und Radwege entlang der Bahngleise ï links: Ost; rechts: West [Quelle: OPB] 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
wird in Abstimmung mit der Verwaltung 
für gemeinsame Fuß- und Gehwege eine 
Zusatzbeschilderung mit dem Schild āMit-
einander-Wegó in das Konzept aufgenom-
men. Dieses erinnert die Verkehrsteilneh-
menden, dass auf den Wegen sowohl 
Fuß- als auch Radverkehr erlaubt ist und 
appelliert auf mehr Rücksicht unter den 
Verkehrsteilnehmenden. Das Schild 
wurde bereits in weiteren Gemeinden 
entlang der Würm eingeführt. 

Im Zuge der Zusatzbeschilderung der 
bereits bestehenden Fuß- und Radwege 
der Gemeinde sieht das Konzept vor, 
weitere heutige Fußwege für den Radver-
kehr freizugeben und diese als gemein-
same Fuß- und Radwege zu beschildern. 
Zum Beispiel ermöglicht die Freigabe der 

Wegeverbindungen im Paul-Diehl-Park in Kombination mit der Maßnahme an der Pasinger Straße (Bushal-
testellenverlegung mit Schaffung einer sicheren Querung) eine verkehrssichere Radverbindung zwischen 
München und Lochham. Auch der heutige Fußweg über die A 96 ist als gemeinsamer Fuß- und Radweg 
oder als Miteinander-Weg auszuschildern. Ein weiteres Beispiel wäre die Freigabe der Unterführung an der 
Ruffiniallee / Neunerberg für den Radverkehr. Hier besteht zwar eine Engstelle, die jedoch mit entsprechen-
der Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer:innen auch für den Radverkehr genutzt werden kann. Da wenige Un-
terführungen entlang der S-Bahn zur Verfügung stehen, ist diese Freigabe ein großer Gewinn für den Rad-
verkehr. Mit entsprechender Beschilderung kann das Gefahrenpotential minimiert werden. 

Abbildung 7: Beispiel Miteinanderweg [Quelle: Münchner Merkur; Gemeinde Gauting] 
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Eine wichtige neue Verbindung stellt die geplante Würmbrücke auf Höhe der Heitmeiersiedlung / Lehar-
straße dar. Durch diese wird die große örtliche und überörtliche Radverbindung zwischen Gräfelfing / Loch-
ham und München gestärkt und ausgebaut. Der Verbindung kommt im Gesamtkonzept eine große Bedeu-
tung zu, denn auch der ÖPNV profitiert von der Maßnahme (siehe Kapitel 8.1). Zur Verbindung der Heitmei-
ersiedlung und dem Paul-Diel-Park ist eine Querungsstelle über die Pasinger Straße notwendig, die auch 
vom FuÇverkehr und zum Erreichen der āneuen Haltestellenó genutzt werden kann. Aus Verkehrssicherheits-
gründen sollte eine signalisierte Lösung angestrebt werden. 

Neben der Querungsstelle über die Pasinger Straße auf Höhe der Heitmeiersiedlung sind für den Radver-
kehr (auch Fußverkehr) weitere Querungsmöglichkeiten an der Pasinger Straße / Lohenstraße sowie an der 
Würmtalstraße / Finkenstraße vorgesehen. Die bestehende Fußgängerschutzanlage an der Lochhamer 
Straße / Kirchweg sollte für den Radverkehr optimiert werden, sodass für den überörtlichen Radverkehr die 
Fußgängerschutzanlage als Querungsanlage wahrgenommen und genutzt wird. Grundsätzlich ist darauf hin-
zuweisen, dass an wichtigen Querungsstellen / Unterführungen / Kreuzungspunkten eine entsprechende Be-
leuchtung für soziale sowie verkehrliche Sicherheit zu installieren ist. Zusätzlich können die Furtmarkierun-
gen an Kreuzungen und Einmündungen weitere Verkehrssicherheit generieren. 

In den Akteursbeteiligungen wurde vermehrt das Thema Verkehrssicherheit angesprochen, hauptsächlich an 
Hauptverkehrsstraßen mit fehlenden Querungsmöglichkeiten und unübersichtlichen Stellen an Straßenzü-
gen sowie Knotenpunkten, die Gefahrenpotentiale für den nicht motorisierten Individualverkehr darstellen.  

Die beiden Hauptkonfliktpunkte stellen die Kreuzungen an der Pasinger Straße (Bahnhofstraße und Lochha-
mer Straße) dar. Der Knotenpunkt Pasinger Straße / Bahnhofstraße ist laut der Unfallanalyse (siehe Be-
standsaufnahme) ein Unfallschwerpunkt. Daher ist hier Handlungsbedarf gegeben. Eingebettet in der MIV-
Maßnahme (Rückbau der Würmtalstraße siehe Kapitel 6.2) sollte hier der Radweg zwischen Würmtalstraße 
und Bahnhofstraße ergänzt werden (heute endet dieser auf der Rechtsabbiegerspur). Auch ausreichende 
Aufstellflächen für den Fußverkehr können dann geschaffen werden, sodass die Bahnhofstraße besser mit 
der südlichen Pasinger Straße verbunden wird. 

Eine weitere Ergänzung des Radweges ist am Ende der Lochhamer Straße am Knotenpunkt Pasinger 
Straße / Lochhamer Straße erforderlich, welche ggf. auch Teil einer überörtlichen Radverbindung mit der ge-
planten Würmbrücke auf Höhe der Leharstraße darstellen kann. Diese Maßnahme ist bereits in den vorlie-
genden Überlegungen zur Umgestaltung des Knotenpunktes zur Förderung des nicht motorisierten Individu-
alverkehrs berücksichtigt und damit in der Umsetzungsphase des Konzeptes. Die Umgestaltung des Knoten-
punktes wurde in der Verkehrsuntersuchung āVU Kleinhaderner Wegó [OINF, 2021] untersucht. Nachste-
hende Abbildung zeigt die Entwurfsplanung. 
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Abbildung 8: Entwurfsplanung Kleinhaderner Weg [Quelle VU Kleinhaderner Weg, OINF, Stand: 15.07.2021] 

Die Problematiken und Unfallrisiken an der Ecke Kleinhaderner Weg / Pasinger Straße in Bezug auf den 
Radverkehr (heutige Beschilderung von Norden: Radfahrer absteigen) sind damit gelöst. 

Die Entwurfsplanung wird vom Büro Dost Ingenieurleistungen derzeit weiter ausgearbeitet. Nachstehende 
Abbildung zeigt den aktuellen Stand. 
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Abbildung 9: Voruntersuchung St 2063, Umbau der Kreuzung Kleinhaderner Weg mit einem G+R-Konzept [Quelle: Dost Ingenieurleistungen; Nov. 2022] 

Folgende weitere Maßnahmen werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an Knotenpunkten vorge-
schlagen: 

ü Maria-Eich-Straße / Sämannstraße 
o Die heutige Geometrie der Einm¿ndung mit der Verkehrsregelung ārechts vor linksó ist un-

übersichtlich und stellt so ein Gefahrenpotential dar. Beispielsweise durch eine Vorfahrtsän-
derung ï Maria-Eich-Straße als abknickende Vorfahrtsstraße ï und Freihaltung des Knoten-
punktes von Sichtbehinderungen ï z.B. durch parkende Fahrzeuge ï kann die Gefahr am 
Knotenpunkt entschärft werden. 

ü Jahnplatz 
o Im Moment wird der Radverkehr aus östlicher Richtung kommend ab dem Kreisverkehr der 

Lochhamer Straße auf der Fahrbahn geführt. Ein Abbiegen in die Maria-Eich-Straße ist 
durch fehlende Aufstellfläche und hohes Verkehrsaufkommen schwierig. Das MIV-Konzept 
sieht einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich vor, sodass das Abbiegen bei geringeren 
Geschwindigkeiten erleichtert wird. Zudem könnte im Schatten der Verkehrsinsel eine kurze 
Aufstellfläche für den Linksabbieger markiert werden. 

 

 

ü Rottenbucher Straße / Adalbert-Stifter-Straße 
o Im Workshop für die Schulen wurde der Bereich der Kreuzung als Gefahrenpotential ge-

nannt. Hier besteht ein Zusammenhang mit der Thematik des Bringer- und Holerverkehrs. 
Diese wird im Kapitel 12.3.3 genauer beleuchtet. 

ü Scharnitzer Straße / Adalbert-Stifter-Platz 
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o Auch diese Einmündung wurde von den Eltern im Workshop der Schulen und in der Bür-
ger:innenbefragung als sehr kritisch gesehen. Hier besteht der Konflikt zwischen dem nicht 
motorisierten Schulverkehr und dem Bringer-Holer-Verkehr sowie dem ruhenden Verkehr.  

ü Würmstraße / Wandelhamerstraße 
o Der Knotenpunkt ist durch seine Geometrie und den ruhenden Verkehr sehr unübersichtlich. 

Zudem sind die Querungsmöglichkeiten für den Fußverkehr ungünstig, sodass hier Hand-
lungsbedarf besteht, den Knotenpunkt übersichtlich auszubilden. 

Für eine attraktives Radwegenetz ist neben der Wegbeschaffenheit, Durchgängigkeit und Verkehrssicherheit 
die Abstell-Infrastruktur für den Radverkehr an Quell- und Zielorten wichtig. Wettergeschützte und sichere 
Fahrradabstellanlagen werden ï vor allem durch die zunehmende Nutzung von Pedelecs und E-Bikes ï im-
mer wichtiger. So gibt der Lageplan des Konzeptes Standortvorschläge für Fahrradabstellanlagen. Beispiels-
weise sind an den S-Bahnstationen bereits zahlreiche Abstellanlagen vorhanden, dennoch herrscht eine 
große Nachfrage, sodass eine Erweiterung von Stellplätzen 
angedacht werden sollte. Eine regelmäßige Entfernung von 
āSchrottrªdernó kann einer Dauerbelegung durch nicht ge-
nutzte Fahrräder entgegenwirken. Da die Schüler:innen der 
Grundschulen vermehrt mit Rollern in die Schule kommen, 
sind auch dafür entsprechende Abstellanlagen auf den 
Schulgeländen zur Verfügung zu stellen (Beispiel siehe Ab-
bildung 10).  

Nicht immer können große wettergeschützte Anlagen errich-
tet werden, jedoch sollte immer darauf geachtet werden, 
dass die Fahrräder mit dem Rahmen angeschlossen wer-
den können. Auch der Untergrund an Fahrradabstellanlagen 
sollte wetterbeständig sein. Hierzu wurden die Abstellanla-
gen an der Grundschule bemängelt. Zur weiteren Förderung des Radverkehrs sollte in der Stellplatzatzung 
auch eine Regelung zur Schaffung von Fahrradabstellanlagen bei Neubauten eingearbeitet werden.  

In den Akteursbeteiligungen wurde sich für Aktionen zur Förderung des Radverkehrs in jeglicher Art ausge-
sprochen. Beispiele sind hierzu Aktionstage der Schulen hinsichtlich Verkehrserziehung, Aktionen und För-
derungen der Arbeitgeber oder auch Aktionstage der Gemeinde zur Kommunikation von Verhaltensregeln, 
dem Miteinander im Straßenraum oder auch Neuerungen im Straßenverkehr wie z.B. der Mindestabstand 
beim Überholen eines Fahrrades. 

Diese Aktionen könnten in Zusammenhang mit der Erscheinung des Radwege- / Radroutenplanes auf 
Grundlage des Konzeptes organisiert werden. Auf Basis des Konzeptes sollte möglichst zeitnah ein Beschil-
derungsplan für die Haupt- und Nebenrouten ausgearbeitet werden, sowie die Bestandsbeschilderung der 
Radrouten angepasst und entsprechend in neuen Plänen für die Bevölkerung aufbereitet werden. Auch 
Fahrradschulpläne können zur Förderung des Radverkehrs beitragen. Wichtig ist, auf Webseiten, die Fahr-
radrouten ausweisen, die Routen entsprechend dem Konzept anpassen zu lassen (Aktualisierung Bayern 
Atlas, Würmtalradwege, etc.).  

  

Abbildung 10: Beispiel Rollerabstellanlage (Quelle: OINF) 
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4.4 PLANUNGSINSTRUMENTE FÜR DEN RADVERKEHR 

Der Radverkehr wird auch in Zukunft eine wichtige Mobilitätsart sein, sodass im folgenden Kapitel die wich-
tigsten weiteren Planungsinstrumente für den Radverkehr aufgezeigt werden. Das Kapitel dient rein zur In-
formation. 

Der Radverkehr stellt als Mobilitätsform weiterhin spezielle Entwurfsanforderungen an die Verkehrssicherheit 
und die Qualität des Verkehrsablaufes. Die Verkehrssicherheit wird dabei in objektive und subjektive Ver-
kehrssicherheit gegliedert. Die Qualität des Verkehrsablaufes differenziert sich nach der gefahrenen Ge-
schwindigkeit, Minimierung des Kraftaufwandes und Minimierung des Zeitaufwandes. Folgende Tabelle zeigt 
die grundlegenden Entwurfsanforderungen an das Radverkehrsnetz gemäß den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen [ERA, FGSV, Ausgabe 2010]. 

 

Tabelle 2: Grundlegende Entwurfsanforderungen [Quelle: ERA, Ausgabe 2010, S.15] 

Im Folgenden werden die Entwurfsanforderungen an die Verkehrssicherheit und die Qualität des Verkehrs-
ablaufes genauer erläutert. 
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4.4.1 FÜHRUNGSFORMEN ï STRECKE 

Die Führungsform des Radverkehrs im Straßenquerschnitt hängt von folgenden Faktoren ab: 

ü Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs [km/h] 
ü Verkehrsstärke des Kfz-Verkehrs in der Spitzenstunde [Kfz/h] 
ü Verkehrsstärke des Schwerverkehrs in 24h [SV/24h] 
ü Verkehrsstärke des Radverkehrs in der Spitzenstunde [Radfahrer/h] 
ü Verkehrsstärke des Fußgängerverkehrs in der Spitzenstunde [Fußgänger/h] 
ü Bedeutung der Strecke im Radverkehrsnetz 
ü Straßenquerschnitt (verfügbare Breiten) 
ü Streckenlänge [m] 
ü Längsneigung [%] 
ü Anzahl der Einfahrten  
ü Parkordnung, Anzahl der Parkvorgänge 

Das Regelwerk ERA 2010 der FGSV gibt für zweistreifige Stadtstraßen Belastungsbereiche zur Vorauswahl 
von Radverkehrsführungen an. Folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit zwischen Führungsform und der 
gefahrenen Geschwindigkeit sowie der Verkehrsstärke. 

 

Abbildung 11: Belastungsbereiche zur Vorauswahl [Quelle: ERA 2010, FGSV, S. 18, 19] 

Nachfolgende stichpunktartige Auflistung beinhaltet die einzelnen Führungsformen mit den jeweiligen Vo-
raussetzungen und Ausführungsparametern für den Radverkehr [ERA 2010, FGSV, S. 22ff]. 
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4.4.1.1 GEMEINSAMER GEH- UND RADWEG 

Eine der häufigsten Führungsformen des Radverkehrs stellt der gemeinsame Geh- und Radweg dar. 

Voraussetzungen: 

ü Einsatz nur bei geringer Netz- und Aufenthaltsfunktion des Fuß- und Radverkehrs 

ü Ausschlusskriterien: 

¶ Straßen mit intensiver Geschäftsnutzung  

¶ Überdurchschnittlich hohe Nutzung des Seitenraums durch besonders schutzbedürftige Fuß-
gänger (Schüler etc.) 

¶ Hauptverbindungen des Radverkehrs 

¶ Starkes Gefälle (>3%) 

¶ Dichte Folge von unmittelbar an den Gehweg angrenzenden Hauseingängen 

¶ Zahlreiche untergeordnete Knotenpunkts- und Grundstückszufahrten bei beengten Verhält-
nissen 

¶ Stark frequentierte Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Seitenlage ohne gesonderte Warte-
fläche  

¶ Anteil der Radfahrer bei hoher Gesamtbelastung höher als etwa ein Drittel der Gehwegnut-
zer  

 

Ausführung: 

ü Gemeinsamer Geh- und Radweg: 

¶ Mindestbreite: 2,50 m  

¶ Breite gemäß folgender Abbildung: 

 

Abbildung 12: Nutzungsabhängige Einsatzgrenzen für die gemeinsame Führung von straßenbegleitendem Fußgänger- und Radverkehr [Quelle: ERA 
2010, FGSV, S. 27] 
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ü Beschilderung ï Zeichen 240 StVO ï Benutzungspflicht 

 

 

Abbildung 13: Zeichen 240 StVO 

ü ĂUnechterñ gemeinsamer Geh- und Radweg:  

¶ Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr 

¶ Beschilderung ï Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 1022-10 ĂRad-
fahrer freiñ 

¶ Radverkehr darf auf dem Gehweg in angepasster Geschwindigkeit 
(Schrittgeschwindigkeit) mitfahren  

¶ nicht benutzungspflichtig 

ü Sicherheitstrennstreifen gewährleisten 

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

Abbildung 14: Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 1022-10 ĂRadfahrer freiñ 

 

4.4.1.2 RADVERKEHR AUF DER FAHRBAHN (MISCHVERKEHR) 

Voraussetzungen: 

ü Bei Tempo 30 (Belastungsbereich I) grundsätzlich Radverkehr auf der Fahrbahn möglich 

ü Fahrbahnbreite < 6,00 m und < 700 Kfz/h (kein Überholen des Radverkehrs möglich) 

ü Fahrbahnbreite 6,00 ï 7,00 m und < 400 Kfz/h (Problem: Überholen des Radverkehrs nur mit redu-
ziertem Sicherheitsabstand möglich) 

ü Fahrbahnbreite > 7,00 m in Abhängigkeit der Verkehrsstärke und der Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen (siehe Diagramm Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei zwei-
streifigen Stadtstraßen)  
(Fahrbahnbreite 7,00 ï 7,50 m ï Überholen des Radverkehrs möglich; Fahrbahnbreite >7,50 m ï 
Schutzstreifen prüfen) 

 

Ausführung: 

ü Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen gewährleisten  

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

4.4.1.3 SCHUTZSTREIFEN 

Als Schutzstreifen sind aus Verkehrssicherheitsgründen gesonderte Flächenzuweisungen bei Mischverkehr 
auf der Fahrbahn definiert. 

 

Voraussetzungen: 

ü Innerorts 

ü Schwerverkehrsaufkommen < 1.000 SV/Tag 

ü Abhängig von der Verkehrsstärke und der Geschwindigkeitsbeschränkung  
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Ausführung: 

ü Schutzstreifenbreite inkl. Markierung: 1,5 m 

ü Verbleibende Restfahrbahnbreite: 4,5 m (Straßenquerschnitt 7,0 m, ohne Mittelmarkierung) 

ü Markierung ï Leitlinien 

ü Im Bedarfsfall: Benutzung des Schutzstreifen durch den Kfz-Verkehr 

ü Parken auf dem Schutzstreifen verboten 

ü Ggf. Anordnung eines Halteverbots 

ü Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen gewährleisten  

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

 

4.4.1.4 RADFAHRSTREIFEN 

Radfahrstreifen sind Sonderstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn. 
 

Voraussetzungen: 

ü Abhängig von Verkehrsstärke und der Geschwindigkeitsbeschränkung (siehe Diagramm Belastungs-
bereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei zweistreifigen Stadtstraßen) 

 

Ausführung: 

ü Sonderstreifen für den Radverkehr: Benutzungspflicht 

ü Radfahrstreifenbreite inkl. Markierung: 1,85 m  
bei hohen Verkehrsstärken oder häufiger Nutzung durch Radanhänger: Radfahr-
streifenbreite inkl. Markierung: 2,00 m 

ü Angrenzende Fahrstreifen des Kraftfahrzeugverkehrs: Mindestbreite: 2,75 m 

ü Markierung ï Breitstrich (durchgezogen) 

ü Ggf. Rot einfärben an Problembereichen und kritischen Streckenabschnitten  

ü Beschilderung ï Zeichen 237 StVO 

Abbildung 15: Zeichen 237 StVO 

ü Einrichtungsverkehr 

ü Längsverkehr auf dem Radfahrstreifen durch Kraftfahrzeugverkehr verboten 

ü Ggf. Anordnung eines Halteverbots 

ü Keine Parkstände links neben dem Radfahrstreifen 

ü Sicherheitsabstand zu rechts neben dem Radfahrstreifen parkenden Fahrzeugen gewährleisten  

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

 

4.4.1.5 EINRICHTUNGSRADWEG 

Ein Einrichtungsradweg ist eine eigenständige Fahrbahn für den Radverkehr in eine Richtung.  

Voraussetzungen: 

ü Abhängig von der Verkehrsstärke und der Geschwindigkeitsbeschränkung (siehe Diagramm Belas-
tungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei zweistreifigen Stadtstraßen) 
 

Ausführung: 

ü Radwegbreite: 2,00 m  
bei geringer Radverkehrsstärke: Radwegbreite: 1,60 m  

ü Abtrennung zur Fahrbahn: Borde, Park- und Grünstreifen 
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ü Möglichst einheitliche Gestaltung innerhalb der Gemeinde 
ü Ggf. Beschilderung ï Zeichen 237 StVO bzw. Zeichen 241 StVO ï Benutzungspflicht 

ü Sicherheitstrennstreifen gewährleisten 

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

 

 

Abbildung 16: Zeichen 237 StVO bzw. Zeichen 241 StVO 

4.4.1.6 FAHRRADSTRAßE 

In einer Fahrradstraße ist die Fahrbahn dem Radverkehr vorbehalten. Ggf. erfolgt die Abwicklung als Misch-
verkehr mit Kraftfahrzeugverkehr mit Bevorzugung des Radverkehrs. 

 

Voraussetzungen: 

ü Zur Stärkung der Radroute 

ü Untergeordnete Streckenbedeutung für den Kfz-Verkehr 

 

Ausführung: 

ü Für den Kfz-Verkehr verboten (ggf. Öffnung für den Kraftfahrzeugverkehr mit 
dem Zusatzschild: ĂAnlieger freiñ ï Bevorrechtigung des Radverkehrs) (Auch 
andere Freigaben sind mit Zusatzschildern möglich) 

ü Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 

ü Nebeneinanderfahren im Radverkehr erlaubt 

ü Beschilderung durch Zeichen 244 StVO  

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

Abbildung 17: Zeichen 244 StVO 

 

4.4.1.7 FÜHRUNG ENTGEGEN EINBAHNSTRAßEN 

Bei der Öffnung einer Einbahnstraße für den Radverkehr ist diese für Fahrradfahrer in beide Richtungen be-
fahrbar. 
 

Voraussetzungen: 

ü Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 

ü Fahrgassen mind. 3,00 m, < 400 Kfz/h 

ü Fahrgassen mind. 3,50 m bei Linienbusverkehr 

ü Fahrgassen mind. 3,75 m, > 400 Kfz/h (ggf. Schutzstreifen) 
 

Ausführung: 

ü Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 

ü Beschilderung ï Zeichen 220 StVO mit Zusatzschild 1000-33 StVO und Zeichen 267 StVO mit Zu-
satzschild 1022-10 StVO 
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Abbildung 18: Zeichen 220 StVO mit Zusatzschild 1000-33 StVO und Zeichen 267 StVO mit Zusatzschild 1022-10 StVO 

ü Parkende Kraftfahrzeuge in der Fahrgasse verboten ï aus Sicherheitsgründen freizuhalten 

ü Zufahrten und Kreuzungen übersichtlich gestalten 

4.4.2 FÜHRUNGSFORMEN ï KNOTENPUNKTE UND QUERUNGEN 

4.4.2.1 KNOTENPUNKTE 

Die Führung des Radverkehres an Knotenpunkten ist von der Gestaltung des Knotenpunktes abhängig. Die 
ankommenden Radverkehrsströme weisen je nach Ausbau und Ausführung des Knotenpunkts unterschied-
lich viele Konfliktflächen auf. Unter Konfliktflächen werden Flächen der Fahrbahn verstanden, die von mehr 
als einem Verkehrsstrom gleichzeitig genutzt werden. Aufgrund dieses Konfliktpotentials müssen Knoten-
punkte Ăaus allen Knotenpunktzufahrten rechtzeitig erkennbar, begreifbar, übersichtlich sowie gut und sicher 
befahrbarñ [ERA; FGSV, S. 37] sein. 

Folgende Anforderungen sind für die Führungsform des Radverkehrs im Knotenpunktbereich wichtig [ERA 
2010, FGSV, S. 37ff]: 

ü Gewährleistung der Sichtbeziehungen 
ü Gewährleistung zügiger und sicherer Befahrbarkeit 
ü Eindeutige Begreifbarkeit der signaltechnischen Steuerung bzw. Vorfahrtsverhältnisse 
ü Ausreichende Dimensionierung der Warteflächen ohne Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer 
ü Radverkehrsgerechte Signalsteuerung: 

¶ Keine erheblich kürzere Freigabezeit für den Radverkehr im Vergleich zum parallel geführten 
Kfz-Verkehr 

¶ Möglichst kurze Wartezeiten 

¶ Überquerung geteilter Fahrbahnen ohne Zwischenhalt 

¶ Ausreichende Dimensionierung der Freigabezeit für das Räumen aller in einem Umlauf an-
kommender Radfahrer 

4.4.2.2 ÜBERQUERUNGSANLAGEN 

Zusätzlich zu den Querungsmöglichkeiten an Knotenpunkten gibt es den Querungsbedarf außerhalb von 
Knotenpunkten. Dieser ergibt sich besonders: 

ü Am Beginn und Ende von einseitigen Zweirichtungsradwegen 
ü Bei einmündenden oder kreuzenden selbstständigen Radwegen 
ü An bedeutenden Zielen des Radverkehrs 
ü An Kfz-Hauptverkehrsstraßen 

Die Notwendigkeit einer Überquerungsanlage ist ab folgenden Faktoren gewährleistet [ERA 2010, FGSV, 
S.57ff]: 

ü Zulässige Geschwindigkeit bis zu 50 km/h und Verkehrsstärke größer als 1.000 Kfz/h 
ü Zulässige Geschwindigkeit über 50 km/h und Verkehrsstärke größer als 500 Kfz/h 
ü Überquerung von mehr als zwei Fahrstreifen 
ü Erhöhtes Unfallaufkommen beim Überqueren  
ü Bei verstärktem Verkehrsaufkommen von Schülern, Senioren oder Freizeitradverkehr 

Bei Überquerungsanlagen wird zwischen plangleich und planfrei unterschieden. 
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PLANGLEICHE ÜBERQUERUNGSANLAGEN 

Plangleiche Überquerungsanlagen sind Mittelinseln, Mittelstreifen, vorgezogene Seitenräume, Fußgänger-
überwege und Lichtsignalanlagen.  

Die Einsatzbereiche der jeweiligen Überquerungsanlagen sind abhängig von [RASt 06, FGSV, S.87 ff]: 

ü Verkehrsstärke auf der Fahrbahn [Kfz/h] 
ü Radfahrer- / Fußgängerverkehrsstärke [Radfahrer/Fußgänger/h] 
ü Zulässige Geschwindigkeit [km/h] 

Die nachfolgende Abbildung dient zur Auswahl der entsprechenden Überquerungsanlage an zweistreifigen 
Straßen mit Fahrbahnbreiten unter 8,5 m. 

 

Abbildung 19: Einsatzbereiche von Überquerungsanlage an zweistreifigen Straßen mit Fahrbahnbreiten unter 8,5m [RASt06, FGSV, S. 88] 

Eine Abweichung zur Auswahl einer Überquerungsanlage gemäß dem Diagramm kann aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten (z.B. vorhandene Fläche) oder aufgrund der besonderen Berücksichtigung von schutz-
bedürftigen Personen (z.B. ältere Menschen und Kinder) in Betracht gezogen werden [RASt 06, FGSV, Aus-
gabe 2006, Korrektur, 9. Januar 2009, S. 87]. 
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PLANFREIE ÜBERQUERUNGSANLAGEN 

Planfreie Überquerungsanlagen sind Unter- und Überführungen. Der Einsatz und die Ausführungsbedingun-
gen sind nachfolgend aufgelistet [ERA 2010, FGSV, S.58f]: 

Einsatz:  

ü Begünstigung der topografischen Gegebenheiten 
ü Zur Überwindung von plangleich nicht zu überwindenden Verkehrswegen und Hindernissen  
ü Schließen von Netzlücken 
ü Vermeidung von Umwegen 

Ausführung: 

ü Längsneigung nicht über 3 ï 4 % 
ü Lichte Höhe der Unterführung: 2,5 ï 3,0 m 
ü Lichte Breite der Unterführung in Abhängigkeit zur Länge  

(kein Unterschreiten des Verhältnisses 1:4) 
ü Helle Farbgebung bei Unterführungen  
ü Unterführungseinfahrt voll einsehbar 
ü Unterführungsausfahrt überschaubar 
ü Lichte Breite der Überführung: mind. 4,0 m (bei Fuß- und Radverkehr) 
ü Geländerhöhe der Überführung: mind. 1,3 m 
ü Keine Umlaufsperren  
ü Trennung von Fuß- und Radverkehr  

¶ Bei starker Frequentierung  

¶ Bei nicht einsehbarem, gekrümmten Straßenverlauf  

4.4.3 FAHRRADABSTELLANLAGEN 

Die Nutzung des Fahrrads hängt stark von der Verfügbarkeit der Fahrradabstellmöglichkeiten ab. Attraktive 
Fahrradabstellanlagen an Quell- und Zielorten sind Grundvoraussetzung.  

Folgende Anforderungen werden an attraktive Fahrradabstellanlagen gestellt [Hinweise zum Fahrradparken, 
FGSV, S. 5ff]: 

ü Ausreichendes Angebot 
ü Gute Sichtbarkeit und Auffindbarkeit 
ü Gute Erreichbarkeit (Radweg- bzw. Fahrbahnniveau) / Barrierefreiheit 
ü Standsicherheit 
ü Diebstahlschutz 
ü Wetterschutz 
ü Leichte Reinigungsmöglichkeit 
ü Besondere Anforderungen: 

¶ Möglichkeit zur Unterbringung von Werkzeug / Zubehör  

¶ Reparatur- und Wartungsserviceangebot 

¶ Rast- und Informationsmöglichkeit (inkl. Toiletten) 

4.4.4 WEGWEISUNG 

Im Radverkehr wird zwischen Alltags- und Freizeitradverkehr unterschieden. Bei der Fahrradwegweisung 
wird nach ziel- und routenorientierter Wegweisung differenziert. 
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Abbildung 20: Anwendungsbereiche von Fahrradwegweisungssystemen [Quelle: Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, FGSV, 
S. 6] 

Für den Alltagsverkehr sollte eine Wegweisung nur auf Strecken mit  

ü Ausreichender Beleuchtung 
ü Sozialer Sicherheit 
ü Guter Befahrbarkeit (auch bei Nacht) 

angebracht werden.  

Für eine einheitliche und leicht begreifbare Wegweisung empfiehlt es sich ein gemeindeweites Wegwei-
sungskonzept zu erstellen. 

4.4.5 WEITERE INSTRUMENTE 

Ebenfalls zur Attraktivität des Radverkehrs und somit zur Nutzung des Fahrrads tragen noch folgende Instru-
mente bei: 

ü Ausreichende Beleuchtung 
ü Serviceangebote (Reparatur- und Wartungsservice) 
ü Rast- und Informationsservice (inkl. Toiletten) 
ü Fahrradverleihsysteme 
ü Elektroladeinfrastruktur  

4.4.6 NEUERUNGEN IM RADVERKEHR 

Mit der 54. Verordnung zur Änderung der straßenrechtlichen Vorschriften [BGBl. I 2020 S. 814] sind Neue-
rungen für den Radverkehr am 28.04.2020 in Kraft getreten [https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Arti-
kel/StV/Radverkehr/neuerungen-radverkehr-treten-in-kraft.html; Stand 04.08.2020]. Nachfolgend werden 
diese zusammenfassend dargestellt. 

NEBENEINANDERFAHREN 

Nebeneinander mit dem Fahrrad fahren ist durch die neue Regelung grundsätzlich gestattet. Bei einer Be-
hinderung anderer Verkehrsteilnehmer muss weiterhin hintereinandergefahren werden. 

MINDESTÜBERHOLABSTAND 

Die bisherige StVO schreibt bei einem Überholvorgang von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und Elektro-
kleinstfahrzeugf¿hrenden einen āausreichendenó Sicherheitsabstand vor. Dieser wird nun auf einen Minde-
stüberholabstand innerorts von 1,5 m und außerorts von 2,0 m festgesetzt. 

RECHTSABBIEGENDE KRAFTFAHRZEUGE ÜBER 3,5 T 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 t innerorts Schrittge-
schwindigkeit von 4 bis 7 km/h (max. 11 km/h) vorgeschrieben. 
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PERSONENBEFÖRDERUNG 

Personen dürfen auf Fahrrädern mitgenommen werden, wenn diese dafür gebaut / eingerichtet sind und der 
Fahrzeugführende min. 16 Jahre alt ist. 

GRÜNPFEIL 

Die neue Regelung dehnt die bestehende Grünpfeilregelung auf Radfahrende, die 
aus dem Radfahrstreifen oder baulich getrennten Radweg rechts abbiegen wollen, 
aus. Zusätzlich wurde ein gesonderter Grünpfeil allein für Radfahrende eingeführt. 

 

 

 

HALTEVERBOT AUF SCHUTZSTREIFEN 

Der Schutzstreifen (Zeichen 340 StVO) trennt mit einer gestrichelten weißen Linie den Rad- und Kfz-Ver-
kehr. Bisher durfte auf diesem bis zu drei Minuten gehalten werden, wodurch die durchgängige Benutzbar-
keit des Schutzstreifens eingeschränkt war. Die neue Regelung spricht deshalb nun ein generelles Haltever-
bot auf Schutzstreifen aus. 

FAHRRADZONE 

Analog zu Tempo-30-Zonen können nun auch Fahrradzonen mit erleichterten 
Voraussetzungen angeordnet werden, die sich in ihrer Regelung an der Fahr-
radstraße orientieren (auch Elektrokleinstfahrzeuge erlaubt). Dies bedeutet, 
dass andere Verkehrsarten explizit freigegeben werden müssen. Diese dürfen 
dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h die Zone durchfahren. Ins-
gesamt darf der Radverkehr in der Zone weder gefährdet noch behindert wer-
den. 

 

PARKVERBOT AN KREUZUNGEN UND EINMÜNDUNGSBEREICHEN 

Zur Verbesserung der Sicht zwischen Straße und Radweg und einer damit einhergehenden Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Radfahrende wurde das Parken vor Kreuzungen und Einmündungen in einem Ab-
stand von je 8 m vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten verboten. Die Regelung gilt nur bei straßenbeglei-
tenden, baulich getrennten Radwegen. 

LASTENFAHRRÄDER 

Für eine Vorhaltung von Parkflächen und Ladezonen speziell für Lasten-
fahrräder wurde ein Sinnbild āLastenfahrradó eingef¿hrt. 

 

 

 

RADSCHNELLWEGE 

Zur einheitlichen Kennzeichnung der Radschnellwege wurde das Verkehrs-
zeichen ĂRadschnellwegeñ eigef¿hrt. 
 

  

Abbildung 21: Zeichen 720 StVO 

Abbildung 22: Zeichen 244.3 StVO 

Abbildung 24: Zeichen 350.1 StVO 

Abbildung 23: Sinnbild Lastenfahrrad 
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ÜBERHOLVERBOT VON EISPURIGEN FAHRZEUGEN 

In Zukunft steht den Straßenverkehrsbehörden ein Überholverbot von einspurigen 
und mehrspurigen Fahrzeugen (u. a. Fahrrädern) für mehrspurige Kraftfahrzeuge 
und Krafträder mit Beiwagen an Engstellen zur Verfügung. Hierfür wurde das Ver-
kehrszeichen 277.1 eingeführt. 

 

 

ERWEITERUNG DER ERPROBUNGSKLAUSEL 

Die Durchführung der Erprobung von verkehrsregelnden oder verkehrssichernden Maßnahmen (zeitlich und 
örtlich begrenzt) wird durch die neuen Regelungen vereinfacht. Eine weitergehende Öffnung des Straßen-
verkehrsrechts für Versuche bedarf eine Änderung auf Gesetzesebene. Diese wird derzeit geprüft. 

ÖFFNUNG VON EINBAHNSTRASSEN  

Für die vermehrte Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrende in Gegenrichtung sollen die Straßenver-
kehrsbehörden im Rahmen der derzeitigen Überarbeitung der Allgemeinden Verwaltungsvorschrift StVO ver-
stärkt zur Prüfung der Öffnungsmöglichkeiten aufgerufen werden. Das Ziel ist dabei die Anzahl der in Ge-
genrichtung freigegebenen Einbahnstraßen zu erhöhen.  

Abbildung 25: Zeichen 277.1 StVO 
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5. TEILKONZEPT ï FUßINFRASTRUKTUR  

5.1 ZIELSETZUNGEN FÜR DEN FUßVERKEHR 

Zu Fuß gehen ist Alltagsmobilität, die unsere Basis bildet und damit eine der wichtigste Fortbewegungsarten 
ist. Die motorisierte Mobilität hingegen drängte den Fußverkehr in den letzten Jahrzehnten immer weiter in 
den Hintergrund.  

Durch das Bevölkerungswachstum benötigen immer mehr Menschen einen Zugang zu Verkehrssystemen, 
sodass zunehmend die Bedürfnisse, Wege so effizient wie möglich zurückzulegen, stiegen. Weiterhin wird 
das Auto oftmals primär genutzt, sodass in der Vergangenheit die Bedeutung des öffentlichen Raums / Ver-
kehrsraums als Sozialraum abnahm. 

Das Fuß- und Radkonzept dient der Entgegenwirkung des Trends und der Bewusstseinsbildung zur Rücker-
oberung der öffentlichen Räume als Sozialraum durch Aufwertung der Fuß- und Gehbereiche. Ziel ist es, 
alle Bedürfnisse der Verkehrsarten zu berücksichtigen und das zu Fuß gehen so attraktiv wie möglich zu ge-
stalten. 

Gründe, die Menschen davon abhalten zu Fuß zu gehen, sind vielschichtig: Allen voran steht der motori-
sierte Verkehr, der durch Geschwindigkeitsübertretungen sowie Lärm- und Feinstaubbelastung als negativ 
wahrgenommen wird. Barrieren bilden z.B. Ampeln mit langen Wartezeiten und viel befahrene Straßen ohne 
Querungsmöglichkeiten. An Attraktivität verliert das Fußwegenetz außerdem durch nicht ausreichende Be-
leuchtung, wenig Sitzmöglichkeiten und verschmutzte oder nicht Begehbare bzw. nicht allwettertaugliche 
Wege. Natürlich spielen auch Verhaltensmuster und Gewohnheiten eine Rolle bei der Entscheidung, ob zu 
Fuß gegangen oder mit dem Rad gefahren wird. Um diese aufzubrechen sind einige Motivationsfaktoren zu 
berücksichtigen: Zu Fuß gehen ist eine angenehme, gesunde und umweltfreundliche Art der Fortbewegung, 
die in einem entsprechenden Wegenetz schneller sein kann als andere Verkehrsmittel. Hierzu muss darauf 
geachtet werden, dass die Infrastruktur Treffpunkte, Nahversorgung und öffentliche Einrichtungen barriere-
frei verbindet. Die Gestaltung spielt hier die entscheidende Rolle, sodass bei Planungen das Hauptaugen-
merk auf der Aufenthaltsqualität liegen sollte. 

Somit steht im Fokus des Fußverkehrskonzeptes die Förderung des Fußverkehrs durch: 

¶ Ausbau von attraktiven und sicheren Gehwegen 

¶ Ausbau von verkehrssicheren Querungen von Straßen und Knotenpunkten  

¶ Schaffung von Verbindungen zwischen wichtigen Quell- und Zielorten  

¶ Erweiterung der wegweisenden Beschilderung 

¶ Erhöhung der Aufenthaltsqualität von öffentlichen Räumen  

¶ Durchführung von Aktionen zum zu Fuß gehen (z.B. Schulwege) 

Auf Basis der Bestandsaufnahme mit Defizitanalyse, den Akteursbeteiligungen und den Leitlinien wurde das 
Fußverkehrskonzept erarbeitet.  
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5.2 MAßNAHMEN DER FUßINFRASTRUKTUR 

Nachstehende Abbildung zeigt das erarbeitete Fußinfrastrukturkonzept (siehe Anlage 05). 

 

Abbildung 26: Fußinfrastrukturnetz im Konzept mit Maßnahmen 
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Die Legende für den Lageplan der Fußinfrastruktur zeigt nachstehende Abbildung. 

Der Fußverkehr profitiert teilweise von den Maß-
nahmen des Radverkehrs, sodass Maßnahmen 
des Radverkehrs in das Fußkonzept übernom-
men werden: Attraktivitätssteigernde Maßnah-
men im Radverkehr wie die Instandhaltung und 
Ertüchtigung von Fuß- und Radwegen verbes-
sern auch die Infrastruktur des Fußverkehrs. Die 
Einführung von Miteinanderwegen kann die Ver-
kehrssicherheit auf gemeinsamen Fuß- und 
Radwegen erhöhen (siehe Kapitel 4.3). Ein Mit-
einander im Straßenverkehr wird durch die ver-
mehrte Mobilität aller immer wichtiger. Flächen, 
die mehreren Verkehrsarten zugeteilt werden, 
sind daher zukunftsorientiert und flächenspa-
rend.  

Zur Instandhaltung gehören auch Maßnahmen 
zur sicheren Begehbarkeit der Wege auch im 
Winter. Hierzu wird sich von Anwohnern ge-
wünscht, dass die kleine Brücke am Wasserrand 
auch im Winter begehbar ist. Auch der Zuschnitt 
von Gewächsen zur Freihaltung der Wege ist 
den Bürger:innen ein Anliegen. Hier wird z.B. 
der Fußweg in der Bahnhofstraße auf Höhe der 
Grundschule genannt. 

 

 

Abbildung 27: Legende Fußinfrastrukturnetz mit Maßnahmen 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind im Konzept mehrere Maßnahmen an Knotenpunkten vorgese-
hen. Diese wurden im Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben. Auch hier profitiert der Fußverkehr vom Radver-
kehr und andersherum. 

Die Thematik der Verkehrssicherheit ist auch für den Fußverkehr ein wichtiges Themengebiet, sodass auch 
hier bei den Akteursbeteiligungen vermehrt fehlende oder zu optimierende Querungsmöglichkeiten aufgelis-
tet wurden (die Querungen sind auch dem Kapitel 4.3 zu entnehmen). 

ü Pasinger Straße / Heitmeiersiedlung (im Rahmen der Verlegung der Bushaltestellen; siehe Kapitel 
8.1) 

ü Pasinger Straße / Lochhamer Straße (im Rahmen der Umgestaltung des Knotenpunktes zur Förde-
rung des nicht motorisierten Individualverkehrs; siehe Kapitel 4.3) 

ü Pasinger Straße / Lohenstraße 
o Errichtung einer Lichtsignalanlage mit Anordnung einer Fuß-/Radwegquerung über die 

Pasinger Straße im Schutz der Lichtsignalanlage; dadurch Verbesserung der Erreichbarkeit 
der Würm und der Ortsmitte für den nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer  

ü Pasinger Straße / Bahnhofstraße 
o Rückbau der Rechtsabbiegespur in der Knotenzufahrt Würmtalstraße zur Vergrößerung der 

Seitenräume für die Fußgänger/Radfahrer im Kreuzungsbereich; hierbei handelt es sich um 
den MIV-Knotenstrombelastung mit der geringsten Belastung 

ü Würmtalstraße / Finkenstraße  
ü Optimierung der Querungshilfe Lochhamer Straße / Kirchweg 
ü Pasinger Straße / Bahnhofstraße (im Rahmen des Rückbaus der Würmtalstraße) 
ü Entlang der Würmstraße 
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o Auf der Ostseite der Würmstraße läuft der gemeinsame Fuß- und Radweg entlang, der auf-
grund des nicht unterbrochenen Grünstreifens aus den Straßenzügen im Westen für den 
Fußverkehr nicht erreichbar ist. Die zu Fuß gehenden müssen hier jeweils durch den Grün-
streifen laufen. Bordsteinabsenkungen mit schmalen Zuwegungen würden hier genügen 
(z.B. wie in der Killerstr., Haberlstr. etc.). 

ü Optimierung der Querungshilfe Pasinger Straße / Wildgruberweg  
o Beschilderung für den MIV zur Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Querungshilfe (z.B. 

VZ 133) 
ü Optimierung der Querung Stefanusstraße / Bahnhofstraße 
ü Errichtung von Querungshilfen entlang der Rottenbucher Straße 

o An den Knotenpunkten sind wenig sichtbare Querungen verortet. Die Errichtung von Fuß-
gängerüberwegen wäre hier eine Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. 
Durch die Einführung von Tempo 30 km/h ist dies möglich. 

ü Markierung von Querungsmöglichkeiten am Kreisverkehr Aubinger Straße / Rudolfstraße 

Für die heutige Fußgängerschutzanlage an der Rottenbucher Straße / Adalbert-Stifter-Straße gibt es ver-
schiedenste Meinungen in Bezug auf die Laufzeit der Anlage. Die eine Seite ist überzeugt, dass 24 h zu 
lange ist und nur zwischen 6 und 20 Uhr ein Bedarf besteht. Die andere Seite ist überzeugt, dass die Ver-
kehrssicherheit für den Fußverkehr überwiegt und eine Laufzeit der Anlage über 24h gerechtfertigt ist. Dazu 
wird eine Bedarfsüberprüfung mit einer Kosten-Nutzen-Analyse vorgeschlagen. 

Zur Verkehrssicherheit gehört auch die Thematik der sozialen Sicherheit. An wichtigen Querungsstellen so-
wie an den Unterführungen ist eine ausreichende Beleuchtung sehr wichtig. Auch die Sauberkeit an öffentli-
chen Einrichtungen, Unterführungen, Bahnhalten und Bushaltestellen ist für die Attraktivität des Wegenetzes 
mit Quell- und Zielpunkten essenziell. Regelmäßige Sitzgelegenheiten an Fußwegen oder auch an Einkaufs-
straßen sind zudem wichtig. 

Zur Thematik Barrierefreiheit im Straßenraum wurden in der Bestandsaufnahme die Gehwegbreiten aufge-
nommen. Durch die historisch gewachsene Stadtstruktur ist die Breite der meisten Gehwege geringer als 
2,30 m. Diese Breite wird für eine Kurvenfahrt mit dem Rollstuhl benötigt. Da nicht alle Gehwege auf die er-
forderliche Breite ertüchtigt werden können, ist die Verwaltung auf genaue Hinweise aus der Bevölkerung 
angewiesen. Zum Beispiel wurde in der Bürgerbeteiligung der Gehweg vor dem Supermarkt am Jahnplatz 
angesprochen. Hier ist ein Durchkommen mit Gehwagen oder mehreren Einkaufstaschen aufgrund des 
schmalen Gehweges nicht möglich. Zudem versperren auch die Fahrradabstellanlagen teilweise den Geh-
weg, weshalb sich hier eine Ertüchtigung sowie eine Verlegung der Abstellanlagen anbietet. 

Insgesamt sollte für diese Thematiken eine Plattform errichtet werden (z.B. Online), die es ermöglicht, Hin-
weise zur Verbesserung der Barrierefreiheit abzugeben. 

Zur Barrierefreiheit gehören auch taktile Hilfen, die an Querungsanlagen erforderlich sind. Die Querungen 
ohne taktile Hilfen und ohne Hörsignal (an Lichtsignalanlagen) sind hier zu ertüchtigen.  
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6. TEILKONZEPT ï MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR (MIV) 

6.1 ZIELSETZUNGEN FÜR DEN MIV 

Die Zielsetzungen des motorisieren Individualverkehr richten sich nach den erarbeiteten Leitlinien der Ge-
meinde sowie den Ergebnissen der Bürger:innenbefragung und Workshops: 

ü Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
ü Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten / Verkehrsberuhigung 
ü Erhöhung der Verkehrssicherheit 
ü Faire Aufteilung des Straßenraumes auf alle Verkehrsarten 
ü Positives Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden 

Bei der Umsetzung der Zielvorgaben sind die aktuelle RASt 06 [FGSV] sowie die StVO zu beachten.  

Des Weiteren ist hier anzumerken, dass für den MIV auch die Zielsetzungen / Maßnahmen und Rahmenbe-
dingungen der Radinfrastruktur eine Rolle spielen.  

In diesem Zusammenhang ist auch die positive Auswirkung einer Entlastungsstraße zu erwähnen, welche 
aufgrund der verkehrsentlastenden Wirkung insbesondere an der Hauptkreuzung Pasinger Straße / Kleinha-
derner Weg / Lochhamer Straße Möglichkeiten einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für die Fußgän-
ger und Radfahrerbeziehungen ermöglicht. 

6.2 MAßNAHMEN DES MIVS 

Das MIV-Konzept basiert weitestgehend auf den Rahmenbedingungen des Radverkehrs bzgl. der Führung 
des Radverkehrs auf der Fahrbahn bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Dabei werden auch die 
Leitlinien in Bezug auf eine Verkehrsberuhigung mit einbezogen. Dadurch wird im Konzept eine Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Rottenbucher Straße und im Gewerbegebiet angedacht. Fahrradstra-
ßen soll an der überregionalen Radroute in der Stefanusstraße, in der Alten Pasinger Straße in Kombination 
mit der Umgestaltung des Knotenpunktes Pasinger Straße / Turmairstraße und der Verlegung der Bushalte-
stellen (siehe Kapitel 8.1), in der Adalbert-Stifter-Straße am Schulzentrum (siehe Kapitel 12.3.3) sowie in der 
Max-Bruch-Straße (Kapitel 4.3) eigeführt werden. 

Weitere Verkehrsberuhigung sollen die beiden verkehrsberuhigten Geschäftsbereiche in der Bahnhofstraße 
(siehe Kapitel 7) und am Jahnplatz schaffen. Dieser Bereich soll sich weiter in Richtung Lochhamer Straße 
einschließlich des Alten- und Pflegeheimes erstrecken. Dadurch soll eine höhere Aufenthaltsqualität, leich-
tere Querbarkeit und Verkehrssicherheit rund um den S-Bahnhalt Lochham geschaffen werden. Gleichzeitig 
kann hierdurch die Verkehrssicherheit am Knotenpunkt Lochhamer Straße / Maria-Eich-Straße verbessert 
werden. 

An der Würmleiten wurde von den Anwohnern ein verkehrsberuhigter Bereich gewünscht. Die örtlichen Ge-
gebenheiten sind ideal für eine solche Verkehrsberuhigung, sodass ein solcher Bereich hier eingerichtet 
werden kann. Auch in der Regerstraße haben sich die Bewohner für einen verkehrsberuhigten Bereich aus-
gesprochen. Auch hier könnte dieser installiert werden. Dennoch sollte den Anwohnern vor Einführung klar 
gemacht werden, dass die Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich mit einer Umgestaltung des 
Straßenraumes und so mit einer Auflösung der Gehwege und einer deutlichen Markierung der Stellplätze 
(und damit verbundenen höheren Strafen für Falschparkende) einhergeht. Dies ist den Bürger:innen oftmals 
nicht bewusst. In der Max-Bruch-Straße wird bemängelt, dass die Geschwindigkeit (Schrittgeschwindigkeit) 
im verkehrsberuhigten Bereich nicht eingehalten wird: Mit einer Länge von mehr als 600 m, ist der Bereich 
um ca. 400 m länger als die Einsatzgrenzen der Richtlinien vorgeben. Auf dieser Länge ist von auszugehen, 
dass die Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten wird. Zudem muss man hier anmerken, dass der Verkehr 
durch die Sackgassen ausschließlich durch Anlieger:innen oder Besucher erzeugt wird und kein Durch-
gangsverkehr ist. Somit haben die Anwohner:innen in diesem Bereich die Verkehrssicherheit selbst in der 
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Hand. Im Rahmen der Radschnellverbindung Martinsried ï Gräfelfing ï Planegg soll dieser Straßenzug in 
eine Fahrradstraße umgewandelt werden (siehe Kapitel 4.3), sodass diese Problematik mit der āneuenó 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht mehr gegeben ist. 

Nachstehende Abbildung zeigt das Teilkonzept für den motorisierten Individualverkehr (siehe Anlage 06). 

 

Abbildung 28: MIV-Konzept mit Maßnahmen 

Die Verkehrssicherheit wurde in den Akteursbeteiligungen oft im Zusammenhang mit dem Kfz-Verkehr an 
Kreuzungen genannt. Folgende Knotenpunkte sollten in Bezug auf die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer genauer untersucht werden: 

ü Maria-Eich-Straße / Sämannstraße 
o Im Konzept wird eine Vorfahrtsänderung zur abknickenden Vorfahrt der Maria-Eich-Straße 

sowie die Freihaltung der Kreuzung von parkenden Fahrzeugen (Parkverbote) vorgeschla-
gen. Die Unklarheit und Unübersichtlichkeit der Einmündung werden so entschärft. 




























































































































